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EditorialUnterstützungskonto Redaktion Flash
Postcheckkonto 30-570265-3. Wir freuen uns über jeden Betrag.

Jugendgesetz

Schreibst du gerne?

Fotografierst du gerne?

Bist du kreativ und möchtest Flash-Seiten gestalten?

Möchtest du Konzerte besuchen?

Wir suchen für das Flash Jung-ReporterInnen.

Auskünfte / Bewerbungen bei: 

Flash - Redaktion, Spiegelstrasse 75, 9491 Ruggell

Telefon 076 329 33 93 - info@flash.li

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete

Sehr geehrter Landtagsabgeordneter

Im September-Landtag werden Sie wahr-

scheinlich die Gesamtrevision des Jugend-

gesetzes vom 19. Dezember 1979 in 

Angriff nehmen. Der Verein Liechtensteiner 

Jugendorganisation VLJ findet die vorge-

schlagenen Anpassungen der Gesetzesricht-

linien für richtig und sie entsprechen den 

Entwicklungen. Unsere in der Antwort auf 

die Vernehmlassung eingebrachten Kritik-

punkte wurden im aktuellen Gesetzesvor-

schlag sinnvoll eingebaut. 

Wir sind der Ansicht, dass die neuen 

Ausgangsregelungen in der Offenen Jugend-

arbeit umsetzbar sind. Durch den Einbezug 

von Jugendlichen in der Ausarbeitung 

wurde in diesem Punkt ein praktikabler 

Kompromiss gefunden. Die neuen Rege-

lungen sind zeitgemäss und entsprechen 

den Bedürfnissen aller Beteiligten. 

Die Schaffung einer Ombudsstelle finden 

wir sehr gut. Diese wurde in der Ausgestal-

FotografIn / ReporterIn gesucht

im Landtag

tung gemäss 

unserem Vorschlag 

erhöht und jetzt auf 

eine 50%-Stelle 

bemessen. Diese 

unabhängige 

Vermittlungsstelle 

bewerten wir als 

geeignetes Instru-

ment, um sich für 

die Anliegen der 

Kinder und Jugend-

lichen einzusetzen 

und ihre Interessen 

zu wahren. 

Das neue Kinder- und Jugendgesetz bringt 

eine Entkriminalisierung der Jugendlichen 

und eine Mehrverantwortung der Eltern. Auf 

Übertretungen wird mit pädagogischen 

Mitteln reagiert, die sich in der bisherigen 

Erfahrung im Amt für Soziale Dienste als 

probates Mittel erwiesen haben.

Wir ersuchen Sie, das Kinder- und Jugend-

gesetz in der vorliegenden Form zu realisie-

ren und sind gerne bereit, auf spezielle 

Fragen Ihrerseits einzugehen.

Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleiben 

wir mit freundlichen Grüssen, der Verein 

Liechtensteiner Jugendorganisationen VLJ

Der neu zu schaffende Jugendbeirat bringt 

jugendpolitische Aspekte unabhängig zur 

Diskussion. Dieses Gremium hat als Nicht-

regierungsorganisation mit Vertretern von 

Institutionen und Organisationen die 

Möglichkeit, sich mit Jugendanliegen zu 

beschäftigen. Auch für unsere Organisation 

wäre eine Mitarbeit in diesem Jugendbeirat 

interessant und vorstellbar.

Diesen Brief hat der VLJ an die Landtagsfraktionen ge-

schickt. Denn im September wird der Landtag die Gesamt-

revision des Jugendgesetzes vom 19. Dezember 1979 

behandeln.
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